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Beratungsgegenstand 
 
Neustrukturierung der Referate IV - Kultur, Schule und Jugend und V - Soziales, Sport und Freizeit 
(Referenten: Herr Siebendritt, Herr Engert, Herr Scheuer) 
 
Antrag: 
 
Antrag: 
 

1. Die Ämter 51 – Jugend und Familie und 45 – Bürgerhaus, bisher dem Referat IV 
zugeordnet, wechseln zum 01.07.2017 in das Referat V. 

 
2. Das Referat IV führt künftig die Bezeichnung Kultur und Bildung. 

 
3. Das Referat V erhält die Bezeichnung Soziales, Jugend und Sport. 

 
 
 
 
 
 
gez.     gez.     gez. 
 
Christian Siebendritt   Gabriel Engert  Wolfgang Scheuer 
Berufsmäßiger Stadtrat  Berufsmäßiger Stadtrat Berufsmäßiger Stadtrat 
 
 
 
 



Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entstehen Kosten:  ja   nein 
 
wenn ja, 
Einmalige Ausgaben 
      

Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt 
 

 

Jährliche Folgekosten 
      

 
  im VWH bei HSt:       
  im VMH bei HSt:       

Euro:
     
     

Objektbezogene Einnahmen 
(Art und Höhe) 
      

  Deckungsvorschlag 

von HSt:       

von HSt:       

von HSt:       

Euro:

     

     

     Zu erwartende Erträge 
(Art und Höhe) 
      

 Anmeldung zum Haushalt 20   Euro:
  

 Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von  Euro für die 
Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen. 

 Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung)
in Höhe von       Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet 
werden. 

 Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt. 

 
      
 
 
Kurzvortrag: 
 
Amt für Jugend und Familie 
 
Mit Wirkung vom 08.08.2016 wurde das damalige Amt für Kinder, Jugend und Familie aufgeteilt in 
die beiden Ämter 51 - Jugend und Familie sowie 54 - Kinderbetreuung und vorschulische Bildung. 
Damit bietet sich die Möglichkeit, organisatorische Strukturen zwischen den Referaten IV und V zu 
verändern, die zu einer klareren Abgrenzung der Geschäftsbereiche führen. 
 
Während die Kinderbetreuung als vorschulisches Angebot eng mit dem Aufgabenbereich Schule 
verknüpft ist, sind Jugend- und Familienhilfen eher dem sozialen Sektor zuzuordnen. 
Diese Auffassung vertritt auch die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
(KGSt) in ihrem Mustergliederungsplan (Gutachten „Modellstellenpläne für Städte der 
Größenklasse 1 – 4“ von 1992) sowie im Bericht Nr. 1/2016 „Steuerung nachhaltiger Sozialpolitik“. 
 
Nicht zuletzt spricht auch die Tatsache, dass die Leistungen der Jugendhilfe rechtlich im 
Sozialgesetzbuch VIII verankert sind, für diese Aufteilung. 
 
Das Amt für Jugend und Familie soll deshalb zum 01.07.2017 in das Referat V wechseln. 



 
 
Bürgerhaus 
 
Kernaufgabe des Bürgerhauses ist laut gültiger Geschäftsverteilung die „Anregung, Förderung und 
Durchführung sozialer und kultureller Angebote für alle Altersgruppen“. 
Insbesondere das bürgerschaftliche Engagement, Selbsthilfegruppen sowie die Senioren- und 
Generationenarbeit sollen gefördert werden. 
 
Diese Aufgabenbeschreibung verdeutlicht den überwiegend sozialen Charakter der Einrichtung. 
Die Zuordnung zum Bereich Soziales wird ebenfalls von der KGSt im Bericht Nr. 1/2016 
„Steuerung nachhaltiger Sozialpolitik“ bestätigt. 
 
Es wird daher vorgeschlagen, auch das Bürgerhaus zum 01.07.2017 in das Referat V zu 
verlagern. 
 
 
Referatsgrößen 
 
Mit dem Wechsel der beiden Dienststellen Amt für Jugend und Familie (ca. 85 MitarbeiterInnen) 
und Bürgerhaus (ca. 25 MitarbeiterInnen) verringert sich die Zahl der MitarbeiterInnen im Referat 
IV auf etwa 880 und erhöht sich im Referat V auf etwa 320. 
 
Dies trägt zu etwas ausgeglicheneren Größenverhältnissen bei. 
 
 
Referatsbezeichnungen 
 
Mit der Aufnahme der Begriffe „Bildung“ in die Bezeichnung des Referats IV sowie „Jugend“ in die 
Bezeichnung des Referats V wird den veränderten Aufgabenzuschnitten Rechnung getragen. 
 
 
 



 


